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Der ideale Allstoff-Heizkessel
mit
unerreichter Wirtschaftlichkeit

Der ACCUMAT-Monotherm mit aufgebautem Boiler ist so
konstruiert, dass der Oelbrenner nach Belieben gewéhit
werden kann. Die Verfeuerung von Heizol, Koks, Anthrazit,
Holz und Abféllen erfolgt in einem Feuerraum, und zwar
ohne Umstellung.Dergrosse, absolutfreie Fiillraum bietet
sowohl fir den Betrieb mit Oel als auch mit festen Brenn-
stoffen die guinstigsten Bedingungen. Die Warmwasserbe-
reitung ist sehr billig und vermag jedem Komfortanspruch
zu genugen. Der ACCUMAT senkt die Installations- und
Baukosten. Ereignet sich nicht nurfir Neubauten, sondern
auch zur Modernisierung von bestehenden Anlagen.
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Stadtebau

Stadtebau und Planungsrecht

Auf der Jahrestagung der Deut-
schen Akademie fiir Stadtebau und
Landesplanung hielt Dr.-Ing. G. Al-
bers, Professor fir Stadtebau an der
Technischen Hochschule Miinchen,
einen Vortrag liber «Stadtebau und
Planungsrecht», aus dem uns vor
allem die Erorterung von zwei
Handikaps fiir das stidtebauliche
Planen wichtig erscheint. Das erste
Handikap:

Unvereinbarkeit flexibler
mit der Rechtsprechung.

Planung

Fiir die stadtebauliche Planung ist
es unerlaBlich, méglichen, noch
nicht zu fixierenden Entwicklungen
der Zukunft einen Spielraum offen-
zulassen - eine Notwendigkeit, die
jetzt mehr und mehr nach vielen allzu
starren Planungen erkannt wird.
Albers wies darauf hin, daB der
stadtebaulichen Einsicht das Recht
entgegensteht. Es werde von den
Gerichten die Notwendigkeit eines
vorausschauenden Planens nicht
richtig erkannt. Sie urteilten auf
Grund des vorliegenden Planes, der

doch nur «eine Augenblicksauf-
nahme» eines weiterreichenden
Denkprozesses sein kénne und

diirfe. Die Diskrepanz beruhe darauf,
daB «jede Rechtsnorm im Hinblick
auf die gebotene Rechtssicherheit
mit dem Anspruch auf Dauer kon-
zipiert ist», der Stadtebau aber Ent-
wicklungsraum fiir morgen freihalten
misse.

Albers héltes fir wichtig, zusammen
mit den Juristen Wege zu suchen,
«die einerseits Rechtssicherheit fiir
den Biirger und andrerseits Flexibili-
tat des Handelns fir die durch den
Planer vertretene Allgemeinheit ge-
wahrleisten».

Auf eine weitere Erschwerung der
stadtebaulichen Planung und ihrer
Realisierung wies Albers hin. In den
stddtebaulichen Entwurf schiebe
sich die rechtliche Kodifizierung
regelmaBig an einer Stelle ein, die
«meist zugleich den Ubergang von
den gestalterischen Grundvorstel-
lungen des Planers zum eigentlichen
Bauentwurf des Architekten dar-
stellt». Dadurch werde manches,
was der Stadtebauer auf Grund
neuer Einsichten andern méchte,
Rechtsnorm und kaum noch durch-
fihrbar. So bleibe der Stadtebauer
als Beamter an seinen rechtsgiiltigen
Plan gebunden, den er als Fach-
mann schon als liberholt ansehe.
Die gréBten Hindernisse fir eine ge-
ordnete raumliche Entwicklung sieht
Albers in dem Gegensatz, in den der
Wille zu «gestalterischer Qualitat,
auf Umweltqualitat im weitesten
Sinne» zu der auf gleichmaBige Be-
handlung aller Beteiligten zielenden
Rechtsnorm gerat. Die Differenzie-
rung trage bei dem heutigen Boden-

recht gerade durch ihre Fixierung im
rechtsglltigen Plan ein Element der
Ungerechtigkeit hinein, das zu einer
offensichtlich ungleichen Behand-
lung der betroffenen Eigentimer und
«zu einem splrbaren Unbehagen
nicht nur beim Planer, sondern auch
in der offentlichen Meinung» fiihre.
Daher werden wohl, meint Albers,
die vorhandenen Rechtshandhaben
nicht einmal vollstandig ausgenutzt:
«Man scheut davor zurtlick, weil der
Gleichklang von Recht und Gerech-
tigkeit sich im Planungsrecht nicht
einstellen will.»

Die Hydra der Bodenspekulation

Es erfiillt nicht nur den Stadtebauer
mit  Unbehagen, daB einerseits
Rechtsnormen gesetzt werden durch
die Fixierung zuléssiger Boden-
nutzungen, andrerseits die Entwick-
lung der Bodenpreise dem Grund-
stlicksmarkt Uiberlassen bleiben. Da-
durch ist die Erhaltung von Frei-
flachen oder anderer stadtebaulich
erwiinschter Dispositionen nur ge-
gen die liberalistischen Grundsétze,
denen der Grundstlicksmarkt folgt,
durchzusetzen. Der Gesetzgeber
habe erkannt, «daB das Zustande-
kommen einer sozial befriedigenden
Stadtstruktur auf dem Wege (ber
das Preisregulativ des Bodenmark-
tes nicht zu erwarten ist». Die
Lenkung der Nutzung aber greife in
das Bodenwertgeflige ein und ver-
teile Vermodgenswerte. Das aber
flihre zu einer ungleichmaBigen Be-
handlung der Grundstlicksbesitzer,
die entschadigt werden, wenn sie
Nutzbarkeiten einblBen, aber fir
erhohte Nutzungsmdglichkeiten kei-
nen Ausgleich erhalten (was die
Einstellung der Eigentlimer zur
Planung bestimme).

In der ohne Arbeits- und Kapitalauf-
wand entstehenden Steigerung des
Bodenwertes wird mit Recht eine so-
ziale Ungerechtigkeit gesehen. Sie
wirkt sich aber auch, sagt Albers,
«verzerrend auf die raumliche Ord-
nung» aus: Nicht nur flieBen 6ffent-
liche Mittel, die zur Durchfihrung
einer Planung aufgewendet werden
miussen, dem privaten Konsum und
der privaten Kapitalbildung zu, und
der Zwang, diese hohen Aufwen-
dungen zu verringern, bewirkt «ein
AusweicheninRichtungderschlech-
teren, ja sogar der als schlecht er-
kannten Losung».

Mit guten Griinden weist Albers die
Auffassung zuriick, man kénne
dieser Situation mit «marktkonfor-
men Mitteln», durch Ausweisung
und ErschlieBung von mehr Bauland,
begegnen. Man kénne sich ein sol-
ches Verfahren nicht leisten, «da es
zwangslaufig zu Raumvergeudung
und Fehlinvestitionen fiihren muB»,
da sich flir eine optimale Nutzung
schon in naher Zukunft ganz andere,
im Augenblick noch nicht Uberseh-
bare Méglichkeiten ergeben kénnen.
Albers stellt eine Gegenthese auf:
«Nur eine Trennung des Grund-
eigentums von der Méglichkeit, Ent-
scheidungen der 6ffentlichen Hand
ohne eigene Leistung in hohen Ge-
winn umzusetzen, wiirde es erlau-
ben, das politische Ziel breitgestreu-
ten Grundeigentums fiir weite Kreise
der Bevélkerung sinnvoll zu verbin-
den mit den raumpolitischen Be-
dirfnissen einer offenen und dyna-
mischen Gesellschaft.»

Der Schwierigkeiten, eine solche
Trennung durchzuflihren, ist sich
Albers bewuBt. Aber er sagt, sicher
mit Recht, in den Schwierigkeiten
liege «keine Rechtfertigung dafr,
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auf das weitere Nachdenken dariiber
zu verzichten und so zu tun, als
wirden sich die Dinge vielleicht doch
irgendwie von selbst einrenken. Im
Gegenteil: Alles spricht dafiir, daB
die Probleme sich weiter verschar-
fen, je mehr wir in der Zukunft mit
steigender Bevolkerungsdichte und
steigendem Raumanspruch je Ein-
wohner auf die geordnete Entwick-
lung unserer Umwelt angewiesen
sein werden.»
Fir eine bessere Lésung, die etwa
in der Trennung von Bau als Privat-
eigentum und Boden als Gemein-
eigentum ldge, ist es zu spat. Damit
es aber auch zu der Realisierung in
Richtung des Albersschen Vor-
schlags nicht zu spat werde, wird
«weiteres Nachdenken» nicht ge-
nigen, sondern baldiges Handeln
noétig sein. Werden die Stadtebauer
die Politiker dazu bewegen kénnen ?
H.E.

Gegen ein stiddtebaulich wildes
Wachstum

Liverpooler Richtlinien fiir den Hoch-
hausbau

Als in Liverpool verschiedentlich
Hochhéauser entstanden, hielt es die
Stadt fir das beste, das Kapitel
«Hochhausbau» selbst in die Hand
zunehmen, um ein wildes Wachstum
zu verhliten. Die Grundsatze der
offiziellen Ansicht der Baubehdrden
sind nun in einer Broschiire darge-
legt worden, als deren Herausgeber
der Stadtplaner Architekt Walter G.
Bor zeichnet. Etwa ein Drittel dieser
Veroffentlichung beschaftigt sich mit
allgemeinen Auseinandersetzungen
und der Erarbeitung von Richtlinien
und durfte auch den Nichtliverpooler
interessieren.

Eine historische Einleitung gedenkt
mit Wehmut der anmutigen Skyline
alter englischer Stadte, die insbe-
sondere durch die grazilen Kirch-
tirme charakterisiert wurde. Ein
wenig hat man das Gefihl, daB es
den Liverpooler Stadteplanern nicht
ganzleichtwird, die modernen Hoch-
bauten zu bejahen. So wird zum Bei-
spiel vom Profitstreben beim Bau von
Blrohochhausern gesprochen. Die
Wohnhochhéuser sieht man als
einen zu unternehmenden Versuch
zur Aufldsung der Slums an und
erkennt auch eine gewisse Notwen-
digkeit dafiir in der zunehmenden
Bodenverknappung und den dadurch
bedingten Preissteigerungen, be-
dauert jedoch zum SchluB dieser
historischen Einfliihrung, daB die
subtileren Gesichtspunkte des kul-
turellen Vorranges und dessen,
«was sich gehort», erst in zweiter
Linie, nach den wirtschaftlichen und
sozialpolitischen Gesichtspunkten,
kdmen. Um so notwendiger erschei-
nen daher die nachfolgenden Richt-
linien.

Als Hochhaus wird vom Verfasser
ein Gebaude definiert, welches seine
Umgebung wesentlich liberragt. So
kann ein sechsstéckiger Bau in
einem (blicherweise zweistéckigen
Wohnviertel schon als Hochhaus
wirken, wahrend er in der enger und
héher bebauten Innenstadt gar nicht
auffiele. Die Héhe gibt dem Gebaude
Bedeutung, oft mehr, als es seinem
Zwecke nach beanspruchen kann.
Hohe Bauten beziehen auch ihre
Umgebung in dieses groBere Ge-
wicht mit ein. Im Stadtzentrum gele-
gen, betonen sie biirgerliche und
geschaftliche Aktivitat. Andere Orts-
teile werden durch sie markanter,
wie etwa das schon erwéhnte zwei-
stéckige Vorortviertel.

Gegen Hochhé&user soll dort ent-
schieden werden, wo sie die Sicht
auf bedeutende, im wértlichen Sinne
«hervorragende» Wahrzeichen sto-
ren. Auch diirfen sie den Charakter
wertvoller historischer Bauten und
Viertel durch ihre Nachbarschaft
nicht beeintrachtigen. Im (brigen
héalt man es nicht fiir richtig, daB
Hochhéuser nach rein privaten Ge-
sichtspunkten oder auf Grund zu-
falliger Besitzverhaltnisse erbaut
werden, da dadurch mit ziemlicher
Sicherheit das frither organisch
gewachsene Ganze einer Stadt zer-
stort wird.

Auch die Art der Hochh&user spielt
bei den Entscheidungen eine Rolle.
Die billigste Bauform ist der schwere
Block mit dem rechteckigen Grund-
riB. Dieser Typ hat mehrere Argu-
mente gegen sich. Zunachst hat er
eine groBBe Schattenwirkung, die die
Umgebung stark entwertet. Er kann
auch, wenn mehrere solcher Blécke
mit der Langsseite zur StraBe hin
errichtet werden, auf den Passanten
wie eine hohe Mauer wirken, wie
Uberhaupt die allzu wuchtige Kon-
struktion sich schwer in eine Um-
gebung einfligt.

Baulich erfreulicher, aber etwas
teurer, weil weniger Raum bringend,
sind schlanke, hohe Hauser mit qua-
dratischem Grundri. Diese Form
betontin der Horizontale keine Rich-
tung, gibt am wenigsten Schatten
und paBt sich leichter der Nach-
barschaft an.

Wo notwendig, wird als praktischer
KompromiB ein Mittelding zwischen
den beiden Arten empfohlen: Das
Hochhaus mit einem doppelten Qua-
drat als Grundri3, mit der Schmal-
seite an die StraBe gestellt und hin-
reichend hoch, das heiB3t, die Héhe
soll wenigstens zweimal so groB wie
die lange Rechteckseite des Grund-
risses sein. Damit ist nach Ansicht
des Verfassers die Vertikale genii-
gend betont, um einen angenehmen
Eindruck hervorzurufen.

Ziemlich ausflihrlich setzt man sich
mit der Wohndichte auseinander.
Hier wird die Ansicht vertreten, daB
die héchste noch erwiinschte Wohn-
dichte nicht unbedingt Hochbauten
erfordert. Als Beispiel wird Highsett,
Cambridges zitiert, wo man mit nur
dreistockigen Wohnblocks eine
Dichte von 147 Personen pro Acre
erreicht hat. Die Erfahrung hat ge-
zeigt, daBB 140 Personen pro Acre
(entspricht 341 Personen pro Hektar)
das annehmbare Maximum darstel-
len, wenn man alle zivilisatorischen
Notwendigkeiten einbezieht, aber
auch nicht auf extra kostspielige
Mehrzweckanlagen ausweichen will.
Der Verfasser vertritt also die Mei-
nung, daB fast stets eine freie Ent-
scheidung maglich ist, ob Hochbau
oder nicht. Allerdings wird einge-
raumt, daB3 aus anderen Griinden ein
Hochhaus als eine Art értliches Zen-
trum ndtzlich sein kann.

Firdie Ausarbeitung von Hochhaus-
planen werden drei unbedingt zu be-
achtende Gesichtspunkte in Erinne-
rung gebracht.

1. Notwendige Besonnung fiir die
Umgebung. Dafir hat das Woh-
nungsbauministerium eine erforder-
liche Minimalzahl von Stunden fest-
gelegt, in denen SonneneinfluB még-
lich sein muB.

2. Natirliches Tageslicht muB nicht
nur fiir die Rdume des Hochbaus,
sondern auch fiir die Umgebung
gewéhrleistet sein. Es hangt in
groBem MaBe davon ab, wieviel
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Himmel man von dem betreffenden
Raum aus erblicken kann (keine zu
enge Nachbarschaft anderer Hoch-
hauser!).

3. Privatsphére. Dasistein sehr heik-
ler Punkt, da der Nachbarschaft
leider zu oft in ihr Privatleben ge-
schaut werden kann. Daher hei3t es,
hier besonders sorgféltig planen, um
spatere Prozesse zu vermeiden.
Da Hochhauser nichtin der StraBen-
reihe untergehen, sondern unbedingt
auffallen, bestehen fiir sie besondere
bauliche Verpflichtungen. Man er-
wartet eine architektonisch gute
Planung, aber sie sollen auch aus
bestem Material errichtet werden,
damit sie lange ihr gutes Aussehen
bewahren. Billiges Material, das bald
einen schabigen Eindruck hervorruft,
schédigt sozusagen das ganze Vier-
tel, zumal Hochhausreparaturen
teuer sind und vom Eigentlimer gern
lange hinausgeschoben werden.
Insbesondere bei Wohnhochhiu-
sern ist der Eigentlimer verpflichtet,
genligend Gelande fiir FuBwege, fiir
Anlagen, zur Gewahrung freien Aus-
blicks, fiir seine eigenen Benutzer,
aber auch fiir die Allgemeinheit frei
zu lassen.

Bezliglich der Parkplatze wird ein
sehr beachtenswerter Vorschlag ge-
macht: Die Parkplatze sind nicht
direkt am Haus anzulegen, sondern
etwas abseits, damit der Bewohner
nicht jedes Starten, Anfahren, Ti-
renknallen usw. héren muB. Diese
wenigen Schritte sind dem Auto-
fahrer zuzumuten. Garagen sollen
unterirdisch liegen und der Raum
darliber fiir Spielplatze, zum Bei-
spiel Rollschuhbahnen oderanderes,
genutzt werden. Die Dé&cher, vor
allem die der Blirohauser, sind mit
Garten und Erholungsméglichkeiten
als Ausgleich fiir die Erdferne und
die Raumenge auszustatten.
SchlieBlich setzt man sich noch mit
den Griinden und Gegengriinden fiir
Hochbauten an Parks auseinander.
Ein kleiner Park, mehr ein Garten-
platz mit einigen Bénken, rings von
Gebauden umgeben, ohne groBen
Verkehr, ist manchmal eine Oase in
der Stadtlandschaft. Hier kann wohl
auch am Rande ein Hochhaus ste-
hen. Aber gréBere Parks sollen die
freie Landschaft vortduschen. Selbst
ein gréBeres, aber rings sichtbar von
Hausern umschlossenes Gelande
1aBt dieses nicht zu und engt den
Besucher ein. Der Zentralpark von
New York wird als ein solches,
schlechtes Beispiel angefiihrt. Nur
hie und da dirfen nach Meinung
des Verfassers die Gebaude die
Hoéhe der Baumkronen iiberschrei-
ten. Als Blickfang kénnen dann
unter Umstdnden an geeigneter
Stelle auch ein oder zwei schmale
Hochhaustiirme stehen.

Alle die hier dargelegten Uberle-
gungen werden im zweiten Teil der
Broschire «high buildings policy»
auf die Stadt Liverpool angewendet,
durch farbige Planskizzen anschau-
lich illustriert. Es gibt Regionen, die
fir Hochbauten véllig tabu sind,
andere, wo man sie in extremen
Fallen zulassen will, und schlieBlich
Gebiete, bei deren Entwicklung man
in jedem Falle mit Hochhausern
rechnet. Besonders besorgt ist man
um die Stadtsilhouette bei der Ein-
fahrt in den Hafen. SchlieBlich ist
Liverpool der zweitgréBte britische
Seehafen. Es wird interessant sein,
in einigen Jahren festzustellen, wie
sich die Bemiihungen der Liver-
pooler Stadtplanung ausgewirkt ha-
ben werden. S. M. Brauer

Einweihung der neuen GieBerei
der Zent AG, Ostermundigen

Im Beisein zahlreicher Vertreter aus
Regierung und Wirtschaft sowie der
Presse konnte die Firma Zent AG in
Ostermundigen ihre neue GieBerei
einweihen. Diese Anlage gilt gegen-
wartig als eine der modernsten ihrer
Art in Europa und arbeitet weit-
gehend automatisch, so daB be-
sonders in alten GieBereien die mit
Recht gefiirchtete Schwerarbeit ent-
fallt.

In seiner BegrliBung wies Dr. Kohli,
Delegierter des Verwaltungsrates,
darauf hin, daB die Neuerungen fiir
die GieBereiindustrie besonders
groB sind, weil diese bis nach dem
letzten Weltkrieg praktisch auf einem
Stand verharrte, den sie schon um
die Jahrhundertwende erreicht hatte.
Aber die Personalknappheit, die
standig steigenden Anspriiche an
die Qualitat der Erzeugnisse auch
der GieBereiindustrie sowie die ge-
steigerten hygienischen Anforde-
rungen stellen jede GieBerei vor die
Entscheidung, den Betrieb stillzu-
legen oder zu modernisieren. Neben
den finanziellen Anstrengungen -
man errechnete einen Aufwand von
rund 200000 Franken pro Arbeits-
platz - entstanden insbhesondere
auch fabrikationstechnische und
bauliche Probleme, die zuerst gelést
werden muBten, bevor der Bau, wie
er heute sich préasentiert, erstellt
werden konnte.

Auf einer Flache von rund 6000 m?
entstand eine Anlage, welche als
eine der modernsten ihrer Art fir
unseren Kontinent gilt. Nach dem
richtigen Einspielen der Anlage
kdnnen etwa 50 Arbeiter gespart
werden, wahrend gleichzeitig mit
einer Erhéhung der Produktion um
200 bis 300 % gerechnet werden darf.
Besonders hervorzuheben ist die
Garderobe mit ihren hygienischen
Einrichtungen: Die Garderobe er-
moglicht es jedem Arbeiter, seine
StraBenkleider getrennt von den
Arbeitskleidern zu deponieren. Zwi-
schen beiden Kleiderkasten befindet
sich eine Duschenanlage; so kénnen
die sauberen Kleider weder Schmutz
noch Geruch von den Arbeitsklei-
dern annehmen. Zudem bietet die
groBziigige Wasch- und Duschen-
anlage jedem Arbeiter Gelegenheit,
sich taglich warm und ohne Warte-
zeit zu duschen, steht doch je drei
Arbeitern eine Duschekabine zur
Verfligung.

Im Betrieb selber ist ebenfalls fiir ein
einwandfreies Klima gesorgt. An
allen Stellen, inshesondere des
Sandkreislaufes, wo Staub erzeugt
wird, sind Absaugungen installiert.
Die staubige Luft wird lber zwei
NaBabscheidern gewaschen, bevor
sie nach auBen wieder abgegeben
wird. Die Liftungs- und Heizungs-



	Städtebau

